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1 Ortsteil Großziethen 

Vorschlag/Anregung Gutachterliche Bewertung 

Städtebauliche Struktur und Planungen 
Verlagerung bzw. Verzicht auf Autohandel in-
mitten des Ortsteils 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3. Es handelt sich um bestandskräftige Nutzungen. 
In zentraler Lage sind aus städtebaulicher Sicht anderen Nut-
zungen vorstellbar. 

Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung bei 
geplanter Umwidmung und Verkauf von land-
wirtschaftlichen Flächen zu Wohngebieten und 
Ausbau des Straßennetzes 

Bürgerbeteiligung ist im Rahmen der Bauleitplanung gesetz-
lich vorgeschrieben. Darüber hinaus findet der Vorschlag Be-
rücksichtigung in A3 und G1 

Regenwasserkonzept erstellen, Regenwasser-
management und Brauchwasserversorgung in 
städtebaulichen Planungen berücksichtigen 

Dies wird berücksichtigt in Maßnahme C7. 

Anpassung zukünftiger Bebauung in das Orts-
bild 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3 und kann durch Vorgaben im Bauleitplanverfahren 
umgesetzt werden. 

Verlagerung des Fußballplatzes Friedensweg Der Vorschlag ist Bestandteil der Maßnahme D1. 
Bebauung der Fläche zwischen Samariterweg, 
Karl-Marx-Straße und Friedhofsweg 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3 

Nachnutzung leer stehendes Gebäude am 
Eingang Nibelungenstraße 

Dies liegt in privater Verantwortlichkeit. 

Ausbau der elektronischen Verwaltung, hin-
sichtlich Planungen und Kommunikation mit 
den Bürgern 

Der Vorschlag ist berücksichtigt in Maßnahme G6. 

Wohnen 
bezahlbarer Wohnraum fördern, zurück zur 
Mietpreisbremse 

Der Vorschlag kann in den Maßnahmen A1, A6 und A7 be-
rücksichtigt werden und durch entsprechende Festlegungen 
in Bebauungsplänen umgesetzt werden. 

altersgerechte Wohnungsangebote Der Vorschlag kann in den Maßnahmen A1, A6 und A7 be-
rücksichtigt werden und durch entsprechende Festlegungen 
in Bebauungsplänen umgesetzt werden. 

Vermeidung von Bodenpreis‐ und Mietpreis-
spekulationen durch klar geregelte Investoren-
politik 

Der Vorschlag ist in den Maßnahmen A1, A6, A7, A8 und A9 
berücksichtigt. 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Regelmäßiger Markt am Marktcenter Das Aufstellen eines Verkaufsstandes liegt in privatwirtschaft-

licher Hand. Die Schaffung eines zentralen Platzes mit ent-
sprechenden Aufstellflächen ist u. a. Aufgabe der Maßnahme 
A3. 

Verkehr und Mobilität 
Bau Umgehungsstraße In der Maßnahme F8 wird vorgeschlagen, eine Ortsumgehung 

dann zu planen, wenn Untersuchungen den Umfang der Ent-
lastung der Karl-Marx-Straße sowie die mit der geänderten 
Verkehrsführung verbundenen Auswirkungen darlegen. 
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Verzicht auf Umgehungsstraße In der Maßnahme F8 wird vorgeschlagen, eine Ortsumgehung 
dann zu planen, wenn Untersuchungen den Umfang der Ent-
lastung der Karl-Marx-Straße sowie die mit der geänderten 
Verkehrsführung verbundenen Auswirkungen darlegen. 

Geh- und Fahrradwege entlang der Feldwege 
von Nord nach Süd 

Der Vorschlag ist in der Maßnahme C4 berücksichtigt. 

Ausbau des Radwegenetzes im Ort, zu den 
Nachbarorten und nach Berlin, insbesondere 
von Alt-Großziethen nach Rudow/Gropius-
stadt/Mahlow 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Temporeduzierung auf Karl-Marx-Straße und 
Lichtenrader Chaussee und Schaffung weite-
rer Querungen 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit der Straßenverkehrsbe-
hörde und bedarf weiterer Prüfungen. 

Schaffung zusätzlicher Parkflächen Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3 

Ausbau des ÖPNV Der Vorschlag findet Berücksichtigung in den Maßnahmen F6, 
F10 und F11. 

Flächendeckendes Wegenetz in ausreichen-
der Dimensionierung, Ausbau vorhandener 
Wege 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der auch das Wegenetz zu konzipieren ist. 

Verkehrswege‐ und Parkraumkonzept, spezi-
ell in den Neubaugebieten 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der auch die Verkehrswege und der Parkraum 
zu konzipieren sind. 

Ladeinfrastruktur für PKW und Fahrrad, insbe-
sondere an Marktcenter / Villa Wolf / Ortszent-
rum 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme F5. 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in den 
Wohngebieten 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit der Straßenverkehrsbe-
hörde und bedarf weiterer Prüfungen. 

Lückenschluss des Rad‐Wegenetzes im Be-
reich Alt‐Großziethen 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Neuer Rad‐Schnellweg von Alt‐Großziethen 
Richtung Gropiusstadt 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Radweg Kleinziethen‐Gewerbegebiet Mahlow Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Seilbahnverbindung zwischen Alt‐Großziethen 
und Neu‐Schönefeld oder anderes innovatives 
Verkehrssystem. 

Der Vorschlag ist angesichts der technischen und rechtlichen 
Herausforderungen eher nicht umsetzbar. Der Fokus des IN-
SEK liegt auf der Förderung anderer Verkehrsträger, insbe-
sondere des ÖPNV und des Radverkehrs. 
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Einrichtung von Fußgängerüberwegen, insbe-
sondere im Kreuzungsbereich Alt Groß-
ziethen/An den Eichen/Rudower Allee sowie 
entlang der Karl‐Marx‐Allee 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast und ist mit der Straßenverkehrsbehörde abzustim-
men. 

Optimierung der Bus Anschlüsse an der Halt-
stelle Großziethen Kreisverkehr, so dass alle 
Richtungen aus allen Richtungen mit kurzen 
Wartezeiten erreicht werden. 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme F11. 

Lärmschutz Rudower Allee durch neuen As-
phalt und Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Einrichtung von Spielstraßen in kleinen An-
wohnerstraßen, z.B.: „An der Alle“, „Am Dor-
frand“, „Am Grüngürtel“ 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Radweg am Mauerweg westlich von Groß-
ziethen 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme F4. 

Reduzierung des PKW-Verkehrs durch opti-
mierten ÖPNV, z. B. Expressbusse von Groß-
ziethen zur Ringbahn oder zur U6 

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in den Maßnahmen F6, 
F10 und F11. 

Sofern Umgehungs-/Entlastungsstraßen ge-
plant sind, sollten diese ausschließlich unterir-
disch als Tunnel vorgesehen werden 

In der Maßnahme F8 wird vorgeschlagen, eine Ortsumgehung 
dann zu planen, wenn Untersuchungen den Umfang der Ent-
lastung der Karl-Marx-Straße sowie die mit der geänderten 
Verkehrsführung verbundenen Auswirkungen darlegen. 

Fahrradparkplätze an Knotenpunkten Der Vorschlag ist für die Ortsteile Schönefeld und Waßmanns-
dorf aufgegriffen worden (Maßnahme F3) und kann perspek-
tivisch auch in weiteren Ortsteilen verfolgt werden. 

Verkehrssicherheit für Fußgänger (Que-
rung)und Ausparken auf der Straße Alt‐Groß-
ziethen 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

barrierefreier Fußweg zwischen Friedhofsweg 
und An den Eichen in der Straße Alt Groß-
ziethen, linkseitig Richtung Rudow 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Umbau Kreuzung/Ecke Ringslebenstraße/Ru-
dolf‐Breitscheid‐Str./Grenzstr./Am Eichen-
quast 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Beleuchtung Fahrradweg Großziethen / Ru-
dow 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Fußgänger‐ und Fahrradgerechte Lösung 
Kleinziethen Kreuzung Richtung Waßmanns-
dorf 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Fahrradweg Kleinziethen / B 96a Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Schaffung einer Straßenbahn/ Stadt-Umland 
Bahn. 

Der Fokus des INSEK liegt im Bereich Verkehr u. a. auf der 
Förderung des ÖPNV. Die Planung einer Straßenbahnverbin-
dung ist derzeit nicht vorgesehen. 
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Aufbau eines Fahrradweg-Leitsystems Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme F4. 

barrierefreie Straßenführungen und Wohnan-
gebote 

Im Bereich des öffentlichen Verkehrs besteht Verantwortlich-
keit bei der Straßenverkehrsbehörde bzw. dem Träger der 
Straßenbaulast und bedarf weiterer Prüfungen hinsichtlich der 
anzupassenden Bauwerke. Im Rahmen der Einrichtung eines 
Baulandmodells soll geprüft werden, in welchem Umfang bar-
rierefreie Wohnungen bauleitplanerisch gesichert werden 
können. Der Vorschlag kann in den Maßnahmen A1, A6 und 
A7 berücksichtigt werden und durch entsprechende Festle-
gungen in Bebauungsplänen umgesetzt werden. 

Ausbau Friedrich-Ebert-Str. Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Befestigung Rudower Damm Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Umwandeln des Friedhofwegs in 2 Einbahn-
straßen, um den Schülern ein sicheres Fortbe-
wegen im öffentlichen Straßenland zu ermögli-
chen. 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Ausbau von Zufahrten entlang der Karl-Marx-
Straße 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit der Straßenverkehrsbe-
hörde und des Tägers der Straßenbaulast bzw. in privater 
Verantwortung und sollte im Anschluss an die Prüfung der Er-
forderlichkeit einer Umgehungsstraße (Maßnahme F7) vertieft 
werden. Die Einsehbarkeit und Beruhigung des Verkehrs 
kann ggf. anlässlich der Maßnahme C4 verbessert werden. 

Bildung, Soziales und Gesundheit 
medizinische Versorgung, insbesondere Haus-
arzt 

Der Vorschlag wird gutachterlich begrüßt. Er findet teilweise 
Berücksichtigung in der Maßnahme B5. 

organisiertes bürgerschaftliches Engagement 
z. B. zur Pflege von Grünflächen 

Dies findet Berücksichtigung in den Maßnahmen C4 und C8. 

Kultur, Freizeit und Tourismus 
Freizeitnutzung des Skypoint, Mountainbike-
strecke (hierfür wurden umfangreiche Vor-
schläge unterbreitet) in Kombination mit Spa-
zierstrecken für Fußgänger, einer Sommerro-
delbahn, Gastronomie, einer Deckenrutsche, 
Riesenrutsche, Abenteuerspielplatz 

Es ging eine Vielzahl von Vorschlägen zur Nutzung des Sky 
Points ein. Die weitere Nutzung sollte in einer Machbarkeits-
studie eruiert werden. Diese ist in Maßnahme D2 vorgeschla-
gen. 

öffentlicher Bolzplatz (Konzept vorgelegt) Dies kann innerhalb der Maßnahme D1 umgesetzt werden. 
Ortszentrum, insbesondere mit Eisdiele, mit 
Veranstaltungsraum, Bibliothek und Gastrono-
mie (Konzept z. B. von Kulturschmiede) 

Der Vorschlag ist im Rahmen der Maßnahme A3 weiter aus-
zuarbeiten, da ein zentraler Punkt in Großziethen bislang nicht 
existiert. 

Kinder und Jugendtreff (Spielen, Disko, Gärt-
nern, Töpfern etc.) 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3 und kann innerhalb der Maßnahmen D4, G4 und 
G5 vertieft werden. 

Sportplätze für weitere Sportarten (z. B. am 
Mauerweg), Skaten, Hockey 

Dies kann innerhalb der Maßnahme D1 umgesetzt werden. 
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Sicherung der Pferdezucht und Reitmöglich-
keiten 

Dies ist durch die Umsetzung des bereits vorliegenden Reit-
wegekonzepts vorgesehen. 

Sportangebote für Senioren  Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

Hundeauslaufflächen, Vereinsgelände für 
Hundeverein 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme C4. Zudem sollte die Freihaltung von Freiflächen im 
Rahmen der Maßnahme A3 verfolgt werden. 

Sanierung der "Villa Wolf" (Konzept vorgelegt), 
auch für Kulturschmiede 

Dies wird berücksichtigt in Maßnahme D9. 

Sportpark (Konzept vorgelegt) Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

Bau eines Freibades Ein Freibad ist angesichts der Kosten und des Flächenbedarfs 
aus gutachterlicher Sicht keine prioritäre Freizeiteinrichtung 
für die Gemeinde. Die Standortfrage gestaltet sich aufgrund 
der Nutzungskonkurrenzen schwierig. Der Vorschlag findet 
deshalb Berücksichtigung in der Maßnahme D6, die die Er-
weiterung des bestehenden schwimmbades im Ortsteil Schö-
nefeld vorsieht. 

Erweiterung Sportflächen auch für Leichtathle-
tik 

Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

Bolzplatz für ältere Kinder/Jugendliche Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

Regelmäßige ortsteilbezogene Feste Dies kann insbesondere über die Umsetzung der Maßnahme 
G4 finanziert werden. 

Fitnesstationen im Gutspark Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. 

Lösung der weiteren Nutzung des Hauses Bel-
ger im Sinne der Vereine von Großziethen 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierung und Abstim-
mung der Beteiligten. 

Technische Infrastruktur 
Container für Glas in der Attilastraße Der Vorschlag richtet sich an den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger SBAZV. 
Befestigung der Straße für die Bewohner des 
Albrechtswegs 

Der Vorschlag richtet sich an den Träger der Straßenbaulast 
und ist von diesem zu prüfen.  

Verbesserung der Kanalisation(teilweise ge-
ruchsintensiv) 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierungen hinsichtlich 
der Höhe und des Ursprungs der Belastungen. Anschließend 
sind geeignete Maßnahmen möglich (z. B. Uferrandstreifen 
am Ort landwirtschaftlicher Produktionen). 

Beleuchtungskonzept bzw. einheitliche Be-
leuchtung (Thema Lichtverschmutzung) der 
Laternen 

Der Vorschlag zur Erarbeitung eines Lichtkonzepts zielt auf 
die Entwicklung eines angemessenen Lichtniveaus und eine 
gleichmäßige Lichtverteilung auf Fahrbahnen, Rad- und Geh-
wegen ab. Der Vorschlag wird gutachterlich begrüßt. 

Verbesserung der Trinkwasserqualität (Nitrat-
belastung) 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierungen hinsichtlich 
der Höhe und des Ursprungs der Belastungen. Anschließend 
sind geeignete Maßnahmen möglich (z. B. Uferrandstreifen 
am Ort landwirtschaftlicher Produktionen). 

Umwelt und Freiräume, Klima 
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Erhalt der Freiflächen im Westen  Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Großziethens herausgearbeitet werden sollen. Dies im-
pliziert auch die Größenordnung und Lage des Freiraumsan-
gebots. Zu betonen ist, dass es sich im Westen des Ortsteils 
um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt, die zwar nicht 
bebaut und somit als Freiflächen interpretiert werden können, 
die jedoch keine öffentlichen Grünflächen sind. 

Spielplätze, z. B. am Querweg Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. 

flächendeckendes Mülleimernetz Der Vorschlag richtet sich an die Gemeinde und bedarf weite-
rer Prüfungen hinsichtlich der Erforderlichkeit. 

Begrünung straßenbegleitender Freiflächen Dieser Vorschlag kann im Rahmen der Umsetzung der Maß-
nahme C4 realisiert und beispielsweise über die Umsetzung 
der Maßnahme G4 finanziert werden. 

Rastmöglichkeiten (Bänke) Dieser Vorschlag kann im Rahmen der Umsetzung der Maß-
nahme C4 realisiert und beispielsweise über die Umsetzung 
der Maßnahme G4 finanziert werden. 

Maßnahmen zum Schutz der Wildtiere Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierungen. 
Erhaltung der Natur auch bei weiteren Woh-
nungsbau. Schaffung "ewiger" Grünflächen, 
wo keine neue Bebauung erfolgt, z.B. Südlich 
Alt‐Großziethen oder Westlich der Karl‐Max‐
Allee 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Großziethens herausgearbeitet werden sollen. Dies im-
pliziert auch die Größenordnung und Lage des Freirauman-
gebots. Zu betonen ist, dass es sich im Westen des Ortsteils 
um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt, die zwar nicht 
bebaut und somit als Freiflächen interpretiert werden können, 
die jedoch keine öffentlichen Grünflächen sind. 

öffentliche Wege durch die Felder Dies ist nicht zwingend erforderlich, da § 22 BbgNatSchAG 
das Betreten der freien Landschaft unter bestimmten Voraus-
setzungen bereits ermöglicht. 

Vorgaben zur Vorgartenbegrünung Vorgaben zur Gartenbegrünung sind nur bei städtebaulicher 
Erforderlichkeit angemessen. Da zur Verbesserung des Orts-
bildes bereits die Gestaltung der Karl-Marx-Straße Bestand-
teil der konzeptionellen Vorschläge ist (Maßnahme C4), wird 
vom Vorschlag, Eingriffe in die private Gartengestaltung vor-
zunehmen, abgesehen. 

Erstellung eines Grünflächenpflanzungskon-
zeptes und eines Landschaftsgestaltungskon-
zeptes für das nähere Umfeld von Groß-
ziethen 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Großziethens herausgearbeitet werden sollen. Dies im-
pliziert auch die Größenordnung und Lage des Freirauman-
gebots. Da es sich bei den den bebauten Ortsteil umgeben-
den Flächen überwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen handelt, ist ein Gestaltungskonzept nur eingeschränkt 
wirksam. 

Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter 
Fläche in Wiesen/Naturschutzgebiete 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Großziethens herausgearbeitet werden sollen. Dies im-
pliziert auch die Größenordnung und Lage des Freirauman-
gebots. Derzeit ist der Ortsteil überwiegend von landwirt-
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schaftlich genutzten Flächen umgeben, die jedoch keine öf-
fentlichen Grünflächen sind und deshalb nur eine begrenzte 
Erholungsfunktion bieten. 

Anlegen eines kleinen Parks/ Freizeitareal auf 
dem Gelände ggü. des BMW Autohauses/ vor 
dem Ilse-Dähn-Ring 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A3, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Großziethens herausgearbeitet werden sollen. Dies im-
pliziert auch die Größenordnung und Lage des Freirauman-
gebots.  

Baumschutzsatzung Eine Baumschutzsatzung soll die Bedingungen formulieren, 
unter denen private Grundstückseigentümer Bäume fällen 
dürfen. Die Beschränkung kann zu einer Sicherung des 
Baumbestandes führen und damit das Ortsbild bewahren und 
das Mikroklima verbessern und sollte deshalb vom Gemein-
derat geprüft werden. 

Zufahrten der Feldwege (Müll‐Brennpunkte) 
mit Schranken sichern 

Die Umsetzung des Vorschlags liegt in privater Hand und ist 
nicht zwingend erforderlich. 

Aufforsten des Skypoints Es ging eine Vielzahl von Vorschlägen zur Nutzung des Sky 
Points ein. Die weitere Nutzung sollte in einer Machbarkeits-
studie eruiert werden. Diese ist in Maßnahme D2 vorgeschla-
gen. 

Image und Marketing 
Gestaltung Ortseingang, insbesondere Kreis-
verkehr, Schriftzug Herzlich Willkommen in 
Großziethen 

Dieser Vorschlag kann im Rahmen der Umsetzung der Maß-
nahme C4 umgesetzt und beispielsweise über die Umsetzung 
der Maßnahme G4 finanziert werden. 

Gestaltung Karl‐Marx‐Str., im Frühling bis 
Herbst mit Blumenampeln und im Winter mit 
Weihnachtsbeleuchtung 

Dieser Vorschlag kann im Rahmen der Umsetzung der Maß-
nahme C4 umgesetzt und beispielsweise über die Umsetzung 
der Maßnahme G4 finanziert werden. 

Tab. 1: Bewertung den Ortsteil Großziethen betreffender Vorschläge aus der Bevölkerung (eigene Aus-
führungen) 
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2 Ortsteil Kiekebusch 

Vorschlag/Anregung Gutachterliche Bewertung 

Städtebauliche Struktur und Planungen 
Erhalt einer dörflichen Struktur als Ausgleich 
zur städtischen Entwicklung im Norden der 
Gemeinde 

Dies entspricht dem planerischen Wille der Gemeinde, die 
keine wesentliche Erweiterung des Ortsteils in ihren Planun-
gen vorsieht. Beschränkungen bestehen zudem durch die 
Lage außerhalb des Gestaltungsraums Siedlung des LEP HR. 
Der Erhalt der dörflichen Struktur wird vom INSEK unterstützt. 

Wohnen 
Förderung generationsübergreifendes Woh-
nen 

Dies dürfte im Ortsteil in Größenordnung nicht möglich sein, 
da in ihm wohnbauliche Entwicklung aufgrund landesplaneri-
scher Vorgaben nur im Rahmen der Eigenentwicklung und 
durch Innenentwicklung möglich ist. Ggf. können im Rahmen 
der Anwendung des Baulandmodells (Maßnahme A1) entwi-
ckelte Kriterien auch auf zukünftige Bebauungsplanverfahren 
in Kiekebusch angewandt werden. 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Einkaufsmöglichkeit Kleinteilige Einkaufsmöglichkeiten zur Nahversorgung sollen 

im Rahmen der Maßnahme B8 gefördert werden. Darüber hin-
aus bestehen aufgrund des begrenzten Einzugsbereichs 
kaum Potenziale zur Ansiedlung größerer Nahversorger (z. B. 
Lebensmittelvollsortimenter). 

Ansiedlung von Kleingewerbe Der Vorschlag wird in der Maßnahme E6 umgesetzt. 
Eröffnung eines Hofladens in Karlshof Kleinteilige Einkaufsmöglichkeiten zur Nahversorgung sollen 

im Rahmen der Maßnahme B8 gefördert werden. 
Verkehr und Mobilität 
Verzicht auf eine Autobahnanschlussstelle in 
Kiekebusch 

Hierzu erfolgt derzeit eine Machbarkeitsstudie, deren Ergeb-
nisse abzuwarten sind. 

Regelung von Parkmöglichkeiten für LKWS 
aus dem Logistikzentrum 

Der Gemeinde wurde eine LKW-Stellplatzkonzeption vorge-
schlagen, die prinzipiell auf verschiedene Ortsteile angelegt 
sein kann (Maßnahme F12). 

bessere Anbindung ÖPNV Der Vorschlag findet Berücksichtigung in den Maßnahmen F6, 
F10 und F11. 

Überprüfung der Abflugroute, auch Hoffmann-
kurve genannt, in Zusammenarbeit der Ge-
meinde, der Lärmschutzkommission und der 
Flugsicherung (siehe Anlage, rote und blaue 
Linie)um die extreme Lärmbelastung für Kie-
kebusch/Karlshof, bei Starts auf der BER‐Süd-
bahn in Betriebsrichtung Ost zu mindern. Ca. 
3‐4 sec. längerer Geradeausstart würde aus-
reichen 

Die Gemeinde teilt den Vorschlag der Flughafengesellschaft 
mit. 

Bildung, Soziales und Gesundheit 
Angebote zur Naturbildung für die Kita durch 
Private und gemeinsames Angebot mit der 
NABU 

Niedrigschwellige Angebote können bilateral zwischen den 
Beteiligten abgestimmt werden. 
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Kultur, Freizeit und Tourismus 
Spielplatz für Erwachsene in Kiekebusch Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-

sichtigt und hier weiter vertieft werden. 
Wiederbelebung der traditionellen Gaststätte 
„Möricke“ 

Dies liegt vorrangig in privater Verantwortlichkeit.  

Schaffung weiterer Freizeit- und Begegnungs-
räumen, im Obergeschoß des Generationen-
treffs bzw. im Freiluftbereich 

Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. Der Vorschlag kann 
beispielsweise auch über die Umsetzung der Maßnahme G4 
finanziert werden. 

Technische Infrastruktur 
Sanierung der Apfelallee (Straße nach Karls-
hof), aber mit Fahrradstreifen und ohne Fäl-
lung der Bäume 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast und ist mit der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen 
und bedarf weiterer Prüfungen. 

Erweiterung des bestehenden Erdwalls ent-
lang der A113 oder Bau einer Schallschutz-
wand 

Solche Maßnahmen liegen in der Verantwortlichkeit des Bun-
des und bedürfen weiterer Prüfungen hinsichtlich ihrer Erfor-
derlichkeit und des Rechtsanspruchs auf ihre Durchführung. 

Eindämmung der Lichtverschmutzung durch 
Amazon 

Der Vorschlag regt die Abschaltung bzw. Reduzierung der Be-
leuchtung auf dem Betriebsgelände an. Zu prüfen ist, inwie-
weit bauordnungsrechtliche Auflagen bestehen, die ggf. nicht 
eingehalten werden. 

Umwelt und Freiräume, Klima 
Pflege bzw. Gestaltung des Teichs in Karlshof Zuarbeit Gemeinde hinsichtlich Eigentumsfrage und Verant-

wortlichkeit erforderlich 
Verbesserung/ Verschönerung des Spielplat-
zes/ der Spielplätze 

Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. 

Tab. 2: Bewertung den Ortsteil Kiekebusch betreffender Vorschläge aus der Bevölkerung (eigene Aus-
führungen) 
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3 Ortsteil Schönefeld 

Vorschlag/Anregung Gutachterliche Bewertung 

Städtebauliche Struktur und Planungen 
Verzicht auf Bebauung im Schönefelder Nor-
den bzw. lockere Bebauung mit geringer Ge-
schossigkeit 

Ein vollständiger Verzicht auf die Bebauung ist angesichts be-
stehender Planungs- und Baurechte und der für Wohnbauvor-
haben prädestinierten Lage nicht möglich bzw. städtebaulich 
nicht nachvollziehbar. Die weitere Ausgestaltung der Bebau-
ung wird in einem Wettbewerbsverfahren geklärt und an-
schließend bauleitplanerisch umgesetzt (Maßnahme A2). 
Hierbei wird auch die Einordnung der neuen Bebauung in die 
Umgebung relevant sein. 

zentraler Platz für Feste/Märkte Ein zentraler Platz ist in Schönefeld erforderlich. Der Vor-
schlag findet unmittelbar Berücksichtigung in Maßnahme B1. 

Mischnutzung in Schönefeld Nord In Schönefeld Nord ist nicht allein eine Wohnnutzung vorge-
sehen. Es sollen auch dem Wohnen dienende Nutzungen vor-
gesehen werden, zudem sollen Teile der Fläche mischgenutzt 
werden. Dies entspricht auch dem Stand der Bauleitplanung. 

Förderung des Bauens in Hybridbauweise 
(Holz und Beton) 

Die Förderung konkreter Bauweisen, die einen geringeren 
Energieaufwand erfordern und energetisch vorteilhaft gegen-
über dem konventionellen Bauen sind, sollte im Energie- und 
Klimaschutzkonzept geprüft werden (Maßnahme C2). 

Förderung des Baus von Niedrigenergiehäu-
sern 

Die Förderung konkreter Bauweisen sollte im Energie- und 
Klimaschutzkonzept genau geprüft werden (Maßnahme C2), 
da hierzu bereits gesetzliche und förderbedingte Vorgaben 
bestehen (Stichwort GEG 2020, das den Bau von Niedrigs-
tenergiegebäuden vorgibt; KfW-Effizienzhaus). 

  
Aufhebung der Zerstückelung des Ortes durch 
verbindende Teile wie: Grünzüge mit Wegen, 
Bäumen, Wasserrückhalte Systemen, Bewe-
gungsräumen für Jung und Alt 

Der Vorschlag ist Bestandteil mehrerer Maßnahmen. So ist 
anlässlich des Wettbewerbs in Schönefeld Nord (Maßnahme 
A2) auch die Einbindung des Quartiers in den Ortsteil zu klä-
ren. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) soll ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden, der als 
verbindendes Element fungiert. Ebenso soll die Schaffung ei-
ner wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) als verbinden-
des Element dienen. 

Digitale Verwaltung; Gelder des Bundes abru-
fen 

Der Vorschlag ist in der Maßnahme G6 berücksichtigt. 

Gestalterische Vielfalt der Wohnbebauung in 
Schönefeld Nord 

Die weitere Ausgestaltung der Bebauung wird in einem Wett-
bewerbsverfahren geklärt und anschließend bauleitplanerisch 
umgesetzt (Maßnahme A2). 

Besuchermagnet, exponiertes Gelände, mu-
tige Architektur, multifunktionale Nutzung 

Die Lage und Gestaltung solcher Solitärgebäude in Schöne-
feld Nord wird in einem Wettbewerbsverfahren geklärt (Maß-
nahme A2). Denkbar ist es, insbesondere an zentraler Stelle 
markante Gebäude zu platzieren (Maßnahme B1), beispiels-
weise als Gemeindebibliothek mit weiteren Nutzungen (Maß-
nahme D4). 
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Büros und Seniorenwohnungen im oberen Be-
reich der Hans Grade Allee 

Die weitere Ausgestaltung von Nutzungen entlang der Hans-
Grade-Alle wird in einem Wettbewerbsverfahren und ggf. da-
ran anschließend in einem City-Konzept konkretisiert (Maß-
nahmen A2 und B1).  

Verlagerung des Bayangol Parks nach Westen Es ist die Schaffung einer wohnortnahen Erholungsfläche in 
Schönefeld vorgesehen (Maßnahme C4). Angesichts der be-
vorstehenden Bebauung in Schönefeld Nord wird das Wett-
bewerbsergebnis für das Quartier abgewartet (Maßnahme 
A2), das auch Aussagen zum Freiraum enthalten wird. 

Wohnen 
Wohnbebauung südlich der Bahn – rings um 
Kirche, damit „lass‘ die Kirche im Dorf!“ wieder 
Wirklichkeit wird 

Die Bebauung privater Flächen liegt in der Hand des Eigentü-
mers. Ggf. ergibt sich aus der Maßnahme A8, dass die ge-
nannten Flächen einer Wohnnutzung zugeführt werden sol-
len. 

Förderung des sozialen Wohnungsbaus (fes-
ter Prozentsatz) 

Der Vorschlag ist in den Maßnahmen A1, A6 und A7 berück-
sichtigt 

Verteilung der Sozialwohnungen Der Vorschlag ist in den Maßnahmen A1, A6 und A7 berück-
sichtigt 

Förderung altersgerechten und betreuten 
Wohnens und von Pflegeeinrichtungen 

Der Vorschlag kann in den Maßnahmen A1, A6 und A7 be-
rücksichtigt werden und durch entsprechende Festlegungen 
in Bebauungsplänen umgesetzt werden. 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Ausbau Nahversorgung (Supermarkt, Bäcker) 
und Dienstleistung (Friseur) 

Der Ausbau der Nahversorgung wird gemäß Einzelhandels-
konzept im Ortsteil Schönefeld angestrebt. Gemäß den Aus-
führungen des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzepts wird 
die Realisierung der beiden Pole City-Galerie und Nordaus-
gang Bahnhof angestrebt. Weitere kleinteilige Nahversor-
gungslösungen und Dienstleistungen können perspektivisch 
im Anschluss an den Wettbewerb Schönefeld Nord und die 
Anpassung der Bauleitplanung, die auch Mischnutzungen be-
inhalten wird, realisiert werden. 

Ausbau gastronomischer Angebote (Restau-
rant/Bar) 

Solche Angebote sollen ausgebaut werden. Hierfür sollen per-
spektivisch Flächen im Zentrum (siehe Maßnahme B1) sowie 
in Schönefeld Nord (siehe Maßnahme A2) angeboten werden. 

Kompaktes Einkaufszentrum mit ausreichend 
Parkfläche, mit Drogerie, Apotheke, Bäcker 
statt Einkaufsmeile 

Gemäß den Ausführungen des fortgeschriebenen Einzelhan-
delskonzepts wird die Realisierung der beiden Pole City-Ga-
lerie und Nordausgang Bahnhof angestrebt. 

Verkehr und Mobilität 
Schaffung von Parkmöglichkeiten Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme F2. 
Geh- und Radwege, insbesondere entlang Ru-
dower Str. 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Eindämmung der Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen, beispielsweise in dem verkehrsberu-
higten Bereich / Spielstraße Waldstr., Parkstr. 
Platanenstr. Jägerstr. 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast und der Straßenverkehrsbehörde und wird weiterge-
leitet. 



Ortsteil Schönefeld 
 

15 

Ausbau bzw. Entschärfung der Kreuzung 
Hans-Grade-Allee/Waltersdorfer Chaussee 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast und der Straßenverkehrsbehörde und wird weiterge-
leitet. 

Elektroauto‐Infrastruktur: Laden von Elektro-
fahrzeugen an umgerüsteten Straßenlaternen 

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme F5. 

Bus 744 im 10 Minuten Takt Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme F11. 

barriefreier Weg nach Berlin Die Schaffung barrierefreier Wege ist zu begrüßen. Der Ver-
lauf einer Verbindung nach Berlin ergibt sich im Anschluss an 
den Wettbewerb Schönefeld Nord und die daraufhin ange-
passte Bauleitplanung (Maßnahme A2). 

Behindertengerechte Querung der Bahn im al-
ten Ortskern zum Beispiel mit einem Fahr-
stuhlsystem der DB 

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme F13. 

Fahrradschnellwege‐System Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

E‐Busse oder People Mover führerlos Der Einsatz von E-Bussen wird begrüßt. Er liegt im Zuständig-
keitsbereich des Verkehrsunternehmens. Die Gemeinde 
reicht den Vorschlag weiter und prüft ihn anlässlich der Maß-
nahme F10. 

Intelligente Vernetzung und Verkehrssteue-
rung durch den Einsatz von Sensoren und Ka-
meras: dynamische (Pendler, LKW‐Stoßzei-
ten) oder Wetterbedingungen Lenkung von 
Verkehrsströmen zu bestimmter Situation (Un-
fall, Sperrung, Umleitungen), Tageszeiten 

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme F1. 

Smartes Parken durch Sensorik Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierungen und hat Mo-
dell-Charakter. Die Umsetzung sollte anlässlich der Maß-
nahme F2 geprüft werden. 

Zebrastreifen von der Bertolt‐Brecht‐Alle/ 
Christa‐Wolf‐Str. zum Spielplatz, sowie ein 
fester Blitzer 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast und der Straßenverkehrsbehörde und wird weiterge-
leitet. 

Schnellradweg zum BER Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Lkw Parkplätze im Bereich Mizarstraße Der Vorschlag sollte innerhalb der Maßnahme F12 Beachtung 
finden. 

Fahrradstellplätze statt Abstellen an den Bäu-
men für die Anwohner „Am Bayangol-Park“ 

Prioritär wird die Einrichtung von Fahrradstellplätzen an den 
Bahnhöfen angestrebt (Maßnahme F3). Die Schaffung weite-
rer Abstellmöglichkeiten in einzelnen Quartieren fällt entweder 
in die Zuständigkeit des Grundstückseigentümers oder der 
Gemeinde. 

Bildung, Soziales und Gesundheit 
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Ausbau medizinischer Versorgung (Ärztehaus, 
Apotheke) 

Der Vorschlag wird gutachterlich begrüßt. Er findet teilweise 
Berücksichtigung in der Maßnahme B5. Darüberhinaus kön-
nen medizinische Einrichtungen innerhalb der Maßnahme B1 
vorgesehen werden. 

Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten Der Vorschlag wird in einer Vielzahl von Maßnahmen beach-
tet. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) sollen zentrale Treffpunkte entstehen. Solche sind auch 
innerhalb der Maßnahme C3 vorgesehen. Darüber hinaus 
können Treffpunkte in Klein- und Bürgergärten und einer Ge-
meindebibliothek entstehen (Maßnahmen C8 und D4). Zudem 
kann die Gemeinde in Bauleitplanverfahren für Wohnbauvor-
haben in Schönefeld Nord Begegnungsräume vorsehen. 

Mehrgenerationenhaus für Schönefeld –Nord 
zentral gelegen zur Nutzung für Jugend- und 
Seniorentreffs 

Der Vorschlag sollte innerhalb der Maßnahme A2 Beachtung 
finden. 

Anmietung von Räumlichkeiten in den Son-
nenhöfen durch Gemeinde? 

Der Vorschlag wird an die Gemeindeverwaltung weitergelei-
tet. 

Kultur, Freizeit und Tourismus 
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
z.B. Kletterpark, Abenteuerspielplatz, Fußball-
feld, Skateparcours, Kletterwand, Basketball, 
Fahrradparkour, Aufenthaltsplatz (Bauwagen) 

Der Vorschlag wird grundsätzlich begrüßt. Er sollte in den 
Maßnahmen B1 (z. B. durch Planung von zentralen Treffpunk-
ten), C3 (z. B. durch Planung nutz- und erlebbarer Grün-
räume), D4 (z. B. durch Schaffung von Multimediaräumen) 
und D6 (Freibad) gewürdigt werden. Darüber hinaus können 
Spielflächen durch die Maßnahme D5 geschaffen werden. Die 
Finanzierung kleinteiliger Maßnahmen ist ggf. bereits jetzt aus 
dem Haushalt und zukünftig durch die Maßnahme G4 denk-
bar. 

Errichtung eines Freibades, ggf. anschließend 
an die Schönefelder Welle 

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme D6. 

Erhaltung bzw. Weiterentwicklung des Stadt-
randhofes 

Es handelt sich um eine private Anlage. Der Betrieb ist mit 
dem Eigentümer abzustimmen. 

Bowling/Kino/Billard Freizeitbezogene Angebote sollen ausgebaut werden. Hierfür 
sollen perspektivisch Flächen im Zentrum (siehe Maßnahme 
B1) sowie in Schönefeld Nord (siehe Maßnahme A2) angebo-
ten werden. 

Sportverein und Begegnungszentrum mit Ver-
einsgelände nach dem Lebensphasenmodell 

Angesichts des zu erwartenden Einwohnerzuwachses ist der 
Bedarf von Sportflächen absehbar. Im Rahmen der Sportent-
wicklungsplanung und anlässlich der Maßnahme D1 sollte ge-
prüft werden, ob eine neue Sportfläche in Großziethen den 
Bedarf auch für Schönefeld decken kann, oder ob es weiterer 
Standorte (z. B. in Schönefeld) bedarf. 

Freifläche für Kunst- und Kulturprojekte in 
Schönefeld Nord 

Der Vorschlag kann beispielsweise im Rahmen der Schaffung 
einer wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) umgesetzt 
werden. Darüber hinaus kann die Gemeinde entsprechende 
Flächen durch bauleitplanerische Festsetzungen im An-
schluss an die Maßnahme A2 sichern. 

Sportgeräte im Freien Der Vorschlag kann beispielsweise im Rahmen der Schaffung 
einer wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) umgesetzt 
werden. 
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Erwerb und kulturelle Nutzung des Bahnhofs-
gebäudes 

Der Vorschlag wird anlässlich der Maßnahmen A1 und A2 ge-
prüft. 

Museum zur Luftfahrtgeschichte im ehemali-
gen Intershop-Gebäude oder der oberen 
Etage des Schönefelder Bahnhofes 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierung und Abstim-
mung zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde. Dem vo-
rausgehend sollte die Gemeinde prüfen, inwieweit ein solches 
Museum einen entsprechenden Beitrag zur Darstellung der 
Historie liefert. 

Nutzung der Sporthallen nach Schulschluss 
für Vereine und Sportgruppen 

Angesichts des zu erwartenden Einwohnerzuwachses ist der 
Bedarf von Sportflächen absehbar. Im Rahmen der Sportent-
wicklungsplanung und anlässlich der Maßnahme D1 sollte ge-
prüft werden, ob eine neue Sportfläche in Großziethen ausrei-
chend ist, diesen Bedarf zu decken, oder ob es weiterer Maß-
nahmen (z. B. Nutzung der Sporthallen in Schönefeld) bedarf. 

Sportplatz für Heranwachsende und Erwach-
sene (Volleyball, Minigolf) 

Angesichts des zu erwartenden Einwohnerzuwachses ist der 
Bedarf von Sportflächen absehbar. Im Rahmen der Sportent-
wicklungsplanung und anlässlich der Maßnahme D1 sollte ge-
prüft werden, ob eine neue Sportfläche in Großziethen den 
Bedarf auch für Schönefeld decken kann, oder ob es weiterer 
Standorte (z. B. in Schönefeld) bedarf. Kleine Sportanlagen 
(z. B. Volleyball) sollten in die Maßnahme C3 integriert wer-
den. 

Technische Infrastruktur 
Glascontainer und Briefkästen an zentralen 
Stellen 

Der Vorschlag richtet sich an den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger SBAZV und die Gemeinde und bedarf weite-
rer Prüfungen hinsichtlich der Erforderlichkeit. 

Regenwassermanagement nach dem 
Schwammstadt-Konzept 

Dies kann in der Maßnahme C7 berücksichtigt werden. 

Photovoltaik auf den Dächern Die Gemeinde sollte Möglichkeiten zur Festsetzung von Pho-
tovoltaikanlagen in Bebauungsplanverfahren prüfen. Diese 
sollten ein Baustein integrierter Energie- und Klimaschutz-
maßnahmen (Maßnahme C2) sein. Ohne fachliche Grundlage 
erscheint die generelle Festsetzung unverhältnismäßig. So-
larfestsetzung müssen zudem auf die jeweiligen örtlichen Ver-
hältnisse angepasst werden. 

Mehr Straßenbeleuchtung zwischen Friederi-
cke‐Nadig‐Str. und Rudower Chaussee 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Förderung smarter Systeme in Gebäuden Es handelt sich hierbei um keine (klassische) kommunale Auf-
gabe. 

Ausbau Glasfasernetz und 5G Es handelt sich um eine Aufgabe der Netzbetreiber. Die Ge-
meinde wird bei der Erschließung neuer Baugebiete sowie an-
lässlich der Maßnahme B1 auf den Ausbau hinwirken. 

Grüner Wasserstoff als Energieträger, Ge-
meinde als lokaler Produzent von nachhaltiger 
Energie 

Der Vorschlag kann anlässlich der Maßnahme C2 Berücksich-
tigung finden. 

Lärmschutzmaßnahmen anlässlich der Frei-
luftkonzerte auf dem Gelände Hans-Grade-Al-
lee zum Schutz der Bewohner in der Bohns-
dorfer Chaussee 

Zu prüfen ist, inwieweit bauordnungsrechtliche Auflagen be-
stehen, die ggf. nicht eingehalten werden. Der Sachverhalt 
bedarf weiterer Klärung zwischen den Beteiligten. 

Umwelt und Freiräume, Klima 
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Aufstellen von Müllbehältern, insbesondere an 
Bushaltestellen und an prägnanten Fußgän-
gerstellen 

Der Vorschlag richtet sich an die Gemeinde und bedarf weite-
rer Prüfungen hinsichtlich der Erforderlichkeit. 

Erhaltung von Grünflächen Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A2, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Schönefeld Nords herausgearbeitet werden sollen. Dies 
impliziert auch die Größenordnung und Lage des Freirauman-
gebots. Zu betonen ist, dass es sich im Bereich Schönefeld 
Nord bislang um überwiegend brachliegende Flächen han-
delt, die zwar nicht bebaut und somit als Freiflächen interpre-
tiert werden können, die jedoch keine öffentlichen Grünflä-
chen sind. Zukünftig soll ein qualitatives Freiraumangebot be-
stehen, das beispielsweise durch die Maßnahmen C3 und C8 
entwickelt werden soll. 

Die Stadtkante zu Berlin sollte als breiter 
Grünstreifen erhalten werden und der Grenz-
weg zur DDR-Geschichte mit entsprechenden 
Hinweisen entwickelt werden. 

Der Vorschlag verdient Beachtung im Rahmen der Maß-
nahme A2, in der die städtebaulichen Grundzüge der Entwick-
lung Schönefeld Nords herausgearbeitet werden sollen. Dies 
impliziert auch die Größenordnung und Lage des Freirauman-
gebots. 

Spielplätze für Kinder und Jugendliche, insbe-
sondere Aus gleich für die trostlosen Spiel-
plätze in der Wehrmathen-Siedlung 

Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. 

Sitzgelegenheiten entlang der Straßen und 
Wege 

Der Vorschlag wird in zukünftigen Planverfahren berücksich-
tigt. 

Erweiterung bzw. zusätzlicher Park Der Vorschlag ist Bestandteil mehrerer Maßnahmen. So ist 
anlässlich des Wettbewerbs in Schönefeld Nord (Maßnahme 
A2) auch die Einbindung des Quartiers in den Ortsteil zu klä-
ren. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) soll ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden, der als 
verbindendes Element fungiert. Ebenso soll die Schaffung ei-
ner wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) als verbinden-
des Element dienen. 

Baumschutz und Schaffung weiterer Bäume Eine Baumschutzsatzung soll die Bedingungen formulieren, 
unter denen private Grundstückseigentümer Bäume fällen 
dürfen. Die Beschränkung kann zu einer Sicherung des 
Baumbestandes führen und damit das Ortsbild bewahren und 
das Mikroklima verbessern und sollte deshalb vom Gemein-
derat geprüft werden. 

Schaffung multifunktionaler Grün- und Freiflä-
chen 

Der Vorschlag ist Bestandteil mehrerer Maßnahmen. So ist 
anlässlich des Wettbewerbs in Schönefeld Nord (Maßnahme 
A2) auch die Einbindung des Quartiers in den Ortsteil zu klä-
ren. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) soll ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden, der als 
verbindendes Element fungiert. Ebenso soll die Schaffung ei-
ner wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) als verbinden-
des Element dienen. 

Schaffung von Biotopverbundsystemen und 
Frischluftkorridoren 

Der Aufbau eines Biotopverbunds im Ortsteil ist angesichts 
der bestehenden Bau- und Planungsrechte nicht möglich und 
städtebaulich nicht hinreichend erforderlich. Dem ungeachtet 
ist die Schaffung von Grün- und Freiflächen Bestandteil der 
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weiteren Planungen (Maßnahme A2, B1 und C3). Die Erfor-
derlichkeit solcher Flächen kann sich auch im Rahmen sekt-
oraler Konzepte ergeben (Maßnahmen C2 und C7). 

Behebung der Rattenplage infolge der Müllab-
holung am Straßenrand 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierungen. 

Umgestaltung der großzügigen ungenutzten 
Fläche im Bayangol-Park (Richtung Rudower 
Chaussee) als Outdoorpark für Jung und Alt 
(Fitnessgeräte, Bewegungsparcour) 

Der Vorschlag ist Bestandteil mehrerer Maßnahmen. So ist 
anlässlich des Wettbewerbs in Schönefeld Nord (Maßnahme 
A2) auch die Einbindung des Quartiers in den Ortsteil zu klä-
ren. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) soll ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden, der als 
verbindendes Element fungiert. Ebenso soll die Schaffung ei-
ner wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) als verbinden-
des Element dienen. 

Hundeplatz zum Auslauf und Toben Der Vorschlag ist Bestandteil mehrerer Maßnahmen. So ist 
anlässlich des Wettbewerbs in Schönefeld Nord (Maßnahme 
A2) auch die Einbindung des Quartiers in den Ortsteil zu klä-
ren. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) soll ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden, der als 
verbindendes Element fungiert. Ebenso soll die Schaffung ei-
ner wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) als verbinden-
des Element dienen. 

Stadtpark zum Spazieren ( ehem. 220 kV-
Trasse) 

Der Vorschlag ist Bestandteil mehrerer Maßnahmen. So ist 
anlässlich des Wettbewerbs in Schönefeld Nord (Maßnahme 
A2) auch die Einbindung des Quartiers in den Ortsteil zu klä-
ren. Mit dem City-Konzept Schönefeld Zentrum (Maßnahme 
B1) soll ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden, der als 
verbindendes Element fungiert. Ebenso soll die Schaffung ei-
ner wohnortnahen Grünfläche (Maßnahme C3) als verbinden-
des Element dienen. 

Image und Marketing 
Aufräum‐Initiative an der Jung und Alt sich be-
teiligen 

Die Initiative wird begrüßt und wird dem Ortsbeirat weiterge-
leitet. 

Tab. 3: Bewertung den Ortsteil Schönefeld betreffender Vorschläge aus der Bevölkerung (eigene Aus-
führungen) 
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4 Ortsteil Selchow 

Vorschlag/Anregung Gutachterliche Bewertung 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Solaranlage südlich des BER (Vorschlag eines 
Investors) 

Es handelt sich um ca. 76 ha Flächen, die landwirtschaftlich 
und zur Stromerzeugung privatwirtschaftlich genutzt werden 
sollen. Angesichts der Bestrebungen des INSEK, den Lebens- 
und Naturraum der Gemeinde aufzuwerten, ist zu prüfen, in-
wieweit dies die Zugänglichkeit des Landschaftsrahms (der 
durch den BER bereits großflächig zerschnitten ist) weiter ver-
ringert. Der Beitrag zu einer CO2-Vermeidung und zum Kli-
maschutz ist begrüßenswert. Zu klären ist, ob das Projekt der 
Stromversorgung des BER oder der Stromversorgung der 
Haushalte in der Gemeinde dienen soll. Dient das Vorhaben 
den Privathaushalten, so wäre dies ein effektiver Beitrag zum 
Klimaschutz und zu regionaler Energieautarkie. 

Verkehr und Mobilität 
direkte regelmäßige Busanbindung nach 
Mahlow (Arztbesuche) 

Dies findet in den Maßnahmen F10 und F11 Berücksichti-
gung, die auf eine Verbesserung der Anbindung an den ÖPNV 
abzielen. 

Umwelt und Freiräume, Klima 
Aufstellen von Müllbehältern, auch anlässlich 
der touristischen Erschließung 

Der Vorschlag richtet sich an die Gemeinde und bedarf weite-
rer Prüfungen hinsichtlich der Erforderlichkeit. 

Tab. 4: Bewertung den Ortsteil Selchow betreffender Vorschläge aus der Bevölkerung (eigene Ausfüh-
rungen) 
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5 Ortsteil Waltersdorf 

Vorschlag/Anregung Gutachterliche Bewertung 

Städtebauliche Struktur und Planungen 
rückwärtige Erschließung und anschließende 
Bebauung der Straße am Waldesrand Nr. 42 - 
24 (gerade Hausnummern) der Siedlung Wal-
tersdorf 

Es handelt sich um einen Vorschlag, der einer Bauleitplanung 
bedarf, da die Realisierung über § 34 BauGB nicht möglich ist. 
Die Gemeinde hat vorher das öffentliche Interesse an der Her-
stellung der Straße zu bewerten. Zudem hat sie zu prüfen, in-
wieweit die Bebauung die landesplanerisch zugewiesene Ei-
genentwicklungsoption beansprucht (Maßnahme A5). 

Attraktivitätssteigerung der Ortsmitte Rotberg Dieser Vorschlag wird unmittelbar in Maßnahme B6 berück-
sichtigt. 

Wohnen 
Wohnraumangebot im Miet- und Eigen-
tumssektor für Senioren und junge Erwach-
sene in den Siedlungsteilen 

Dies dürfte im Ortsteil in Größenordnung nicht möglich sein, 
da der Gemeinde wohnbauliche Entwicklung nur im Rahmen 
der Eigenentwicklung und durch Innenentwicklung zusteht. 
Ggf. können im Rahmen der Anwendung des Baulandmodells 
(Maßnahme A1) entwickelte Kriterien auch auf zukünftige Be-
bauungsplanverfahren in Waltersdorf angewandt werden. 

Wohnraum schaffen insbesondere südlich 
vom Hauptort Waltersdorf 

Die weitere wohnbauliche Entwicklung ist abhängig von der 
Masterplanung für den Ort Waltersdorf (Maßnahme B3). Der-
zeit handelt es sich nicht um einen Schwerpunkt der wohn-
baulichen Entwicklung der Gemeinde. Teile des Ortsteils be-
finden sich innerhalb des Gestaltungsraums Siedlung und au-
ßerhalb der Planungszone Siedlungsbeschränkung, sodass 
eine wohnbauliche Entwicklung nicht ausgeschlossen ist und 
weiteren Untersuchungen im Rahmen der Masterplanung vor-
behalten bleibt. 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Verbesserung der Nahversorgung in Rotberg 
(Dorfladen) 

Kleinteilige Einkaufsmöglichkeiten zur Nahversorgung sollen 
im Rahmen der Maßnahme B8 gefördert werden. Darüber hin-
aus bestehen aufgrund des begrenzten Einzugsbereichs 
kaum Potenziale zur Ansiedlung größerer Nahversorger (z. B. 
Lebensmittelvollsortimenter). 

veraltete Werbetafeln in Rotberg sind umge-
hend zu entfernen 

Die Verantwortlichkeit liegt im Bereich des Eigentümers der 
Werbetafeln. 

Verkehr und Mobilität 
Radwegverbindung zwischen dem Kreisver-
kehr im Wald in Richtung Wildau/ Königs 
Wusterhausen 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Wiederanfahren der Haltestelle Berliner 
Straße durch die Linie 263  

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme F10 
und F11. 

Brücke für Radfahrer über den Kreisverkehr Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
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ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. Das weitere Vorgehen liegt in der Verantwortung 
des Trägers der Straßenbaulast und der Straßenverkehrsbe-
hörde. 

Radspur bzw. Brücke über die A113  Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. Das weitere Vorgehen liegt in der Verantwortung 
des Trägers der Straßenbaulast und der Straßenverkehrsbe-
hörde. 

Zusammenarbeit mit den Studierendendes 
Studiengangs „Radverkehr“ der TH Wildau zur 
Förderung kreativer Ideen 

Die Einbeziehung Studierender in verkehrsplanerische Maß-
nahmen wird grundsätzlich begrüßt. Zur Klärung der weiteren 
Rahmenbedingungen sollte ein bilateraler Austausch stattfin-
den. 

Brücke über die Bahnschienen auf Höhe Tesla 
Delivery Center  

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. Das weitere Vorgehen liegt in der Verantwortung 
des Trägers der Straßenbaulast und der Straßenverkehrsbe-
hörde. 

Bau einer südlichen BER-Umfahrung zur ver-
kehrlichen Entlastung 

Eine solche Umfahrung ist derzeit nicht vorgesehen und er-
scheint nicht hinreichend erforderlich. 

Neue und verbesserte Radwegeverbindungen 
um den BER sowie nach Dahlewitz und Mit-
tenwalde 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Verbesserung der Parksituation am Ulmenring Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierung und Abstim-
mung zwischen den Anwohnern und der Gemeindeverwal-
tung. 

Radweg von Rotberg nach Tollkrug Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Anbindung an den Bahnhof Schönefeld bzw. 
den S-Bahnhof, auch über Radwege 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Haltestelle für Buslinien 734/735/736 am Ge-
werbepark Waltersdorf  

Der Vorschlag findet Berücksichtigung in der Maßnahme F10 
und F11. 

zusätzliche Beleuchtung der Bushaltestelle in 
Rotberg (vorhandene Straßenlaterne in der 
Nähe ungeeignet und erzeugt zu wenig Aus-
leuchtung)  

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der 
Rotberger Dorfstraße installieren 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 
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Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in 
Rotberg dauerhaft sichern und die Sorge bzw. 
Angst zerstreuen, dass durch die sanierte 
Fahrbahndecke eine Aberkennung durch das 
Straßenverkehrsamt ansteht  

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Geländer oder andere geeignete Barriere an 
der Bushaltestelle in Rotberg zum Schutz der 
Kinder errichten 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

eine Speed Messanlage mit Smiley im Bereich 
der Bushaltestelle in Rotberg dauerhaft instal-
lieren  

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h 
sowie sichere Querungshilfen am Spielplatz 
an der KITA oder an der neuen Bushaltestelle 
sind in Rotberg zwingend geboten. Es wird er-
wartet, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten 
ausschöpft, um eine verkehrsrechtliche Anord-
nung und Umsetzung umgehend zu veranlas-
sen.  

Dies liegt in der Verantwortlichkeit der Straßenverkehrsbe-
hörde und bedarf weiterer Prüfungen. 

Eine bedarfsgerechte Anpassung der Spiel-
straßenabschnitte in Rotberg wird gefordert. 

Der Vorschlag richtet sich an den Träger der Straßenbaulast 
und ist von diesem zu prüfen.  

eine Ausweitung der Anzahl von markierten 
Stellplätzen auf den Straßen in Rotberg soll 
geprüft und umgesetzt werden 

Der Vorschlag richtet sich an den Träger der Straßenbaulast 
und ist von diesem zu prüfen.  

die Errichtung gefahrloser Fuß- und Radwege 
zwischen den einzelnen Bauabschnitten unter 
Ausschluss der Brücke am Karlshofer Weg 
sollte über ein Konzept geprüft und diskutiert 
werden. Ein Maßnahmenkatalog unter Berück-
sichtigung von Priorität und Bedeutung muss 
erarbeitet und zeitversetzt realisiert werden. 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

Sicherung der Geschwindigkeitsbegrenzung in 
Waltersdorf Siedlung 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Erhalt der stationären Messanlage in Walters-
dorf Siedlung 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

bedarfsgesteuerte Fußgängerampel für zu-
rückgebauten Fußgängerüberweg in Walters-
dorf Siedlung 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Rad- bzw. Fußweg (Machbarkeitsstudie zur 
Variantendiskussion) zur Siedlung Waltersdorf 

Der Ausbau des Radwegenetzes wird gutachterlich begrüßt 
und als Maßnahme F4 vorgeschlagen. Der Ausbau weiterer 
Verbindungen und insbesondere die Schaffung durchgängi-
ger Verbindungen erfordert die Umsetzung eines Radwege-
konzepts. 

anstelle des Piktogramms auf der Straße eine 
Speed Messanlage mit Smiley am ersten La-
ternenmast in Siedlung Waltersdorf 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Klare und eindeutige Anordnung zur Nutzung 
der Ausweichstellen in der Siedlung Walters-
dorf 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 
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Reparatur der Fahrbahn, vor allem im Bereich 
der Gullys in der Siedlung Waltersdorf 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast und ist mit der Straßenverkehrsbehörde abzustim-
men. 

ordnungsamtliche Überprüfung des ruhenden 
Verkehrs und der gewerblichen Nutzung des 
Unternehmers im WA in der Siedlung Walters-
dorf 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

generelles Fahrverbot für Schwerlastverkehr 
(außer Ver- und Entsorgungsfahrzeuge) in der 
Siedlung Waltersdorf 

Dies wird der Straßenverkehrsbehörde zur Prüfung weiterge-
leitet. 

Anzahl und Anordnung von gekennzeichneten 
Parkflächen im öffentlichen Straßenland in der 
Siedlung Waltersdorf ist zu überprüfen und 
ggf. zu optimieren 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Scheiben der Bushaltestelle in der Siedlung 
Waltersdorf reinigen 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Bildung, Soziales und Gesundheit 
Eine eigene Schule im Ortsteil, damit die mitt-
lerweile vielen Kinder nicht nach Schönefeld 
oder Schulzendorf müssen 

Der Vorschlag wird im Rahmen der Schulentwicklungspla-
nung geprüft. Durch die Umsetzung der Maßnahme C1 kann 
der Betreuungsbedarf ggf. gedeckt werden. 

Seniorenheim im Ortsteil Der Vorschlag verlangt das (private) Interesse an der Entwick-
lung eines solchen Heims. Teile des Ortsteils befinden sich 
innerhalb des Gestaltungsraums Siedlung und außerhalb der 
Planungszone Siedlungsbeschränkung, sodass eine wohn-
bauliche Entwicklung nicht ausgeschlossen ist und weiteren 
Untersuchungen im Rahmen der Masterplanung (Maßnahme 
B3) vorbehalten bleibt.  

Anwohnerversammlungen in den Orten 1x im 
Jahr 

Dies ist Inhalt der Maßnahme G3. 

Die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshau-
ses ist in Rotberg überfällig. Die Aufstellung 
des B-Planes, eine parallele Fortsetzung der 
Planung, eine Einwohnerversammlung respek-
tive ein abgestimmtes Konzept mit zeitlichen 
Ablaufplänen und Zielvorgaben wird erwartet. 

Ein Bürgerhaus sollte Thema bzw. Inhalt eines Konzepts für 
das gesamte Ortszentrum sein. Die Umsetzung ist somit in-
nerhalb der Maßnahme B6 möglich. 

Das Konzept für das Dorfgemeinschaftshaus 
in Rotberg muss eine Außenbereichsplanung 
mit weiteren Spielplatzangebot für Kleinkinder 
und heranwachsende Jugendliche beinhalten. 
Zugänge und Schutzhütten gehören genauso 
dazu wie Outdoor Sportgeräte und Kletteran-
gebote. 

Ein Bürgerhaus und seine Freiflächen- und Umfeldgestaltung 
sollten Thema bzw. Inhalt eines Konzepts für das gesamte 
Ortszentrum sein. Die Umsetzung ist somit innerhalb der 
Maßnahme B6 möglich. 

Kultur, Freizeit und Tourismus 
Aufwertung der innerörtlichen Wegeverbindun-
gen im Sinne von Freizeit- und Sportaktivitäten 
in Rotberg 

Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. Zudem beinhaltet die 
Maßnahme B6 die Prüfung von zentralen Nutzungsmöglich-
keiten in Rotberg. Hierbei können auch die genannten Nut-
zungen berücksichtigt werden.  
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Museum zur Luftfahrtgeschichte im Walters-
dorfer Einkaufszentrum 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierung und Abstim-
mung zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde. Dem vo-
rausgehend sollte die Gemeinde prüfen, inwieweit ein solches 
Museum einen entsprechenden Beitrag zur Darstellung der 
Historie liefert. 

Wiederbelebung der Gaststätte in Rotberg Dies liegt vorrangig in privater Verantwortlichkeit.  
Wiedernutzung des Siedlerhauses in Walters-
dorf‐Siedlung (Klubhaus) 

Die Haltung zu diesem Vorschlag ist in der ortsansässigen Be-
völkerung geteilt. Der Vorschlag ist berücksichtigt in der Maß-
nahme D7. 

Errichtung von Spielplätzen (auch für generati-
onsübergreifende Begegnungen) im Ortsteil 

Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. 

Angebot von Begegnungsmöglichkeiten und 
Freiflächen für Dorffeste u. a. Freiluftveranstal-
tungen z. B. mit Backhaus 

Die Maßnahme B6 beinhaltet die Prüfung von zentralen Nut-
zungsmöglichkeiten in Rotberg. Hierbei können auch die ge-
nannten Nutzungen berücksichtigt werden. Im Übrigen kann 
die Finanzierung kleinteiliger Maßnahmen ggf. über die Maß-
nahme G4 erfolgen. 

Spielplatz im Ort Waltersdorf Der Vorschlag kann im Rahmen der Maßnahme D5 berück-
sichtigt und hier weiter vertieft werden. 

saisonale Gastronomie in Rotberg Die Maßnahme B6 beinhaltet die Prüfung von zentralen Nut-
zungsmöglichkeiten in Rotberg. Hierbei können auch saiso-
nale gastronomische Angebote berücksichtigt werden. 

Lärmschutz bei Reaktivierung des „Kulturhau-
ses“ in Siedlung Waltersdorf zum Schutz der 
Anwohner 

Die Haltung zu diesem Vorschlag ist in der ortsansässigen Be-
völkerung geteilt. Der Vorschlag ist berücksichtigt in der Maß-
nahme D7. 

Feuerwehr Rotberg wünscht sich den Umbau 
der Trauerhalle für ein kleines Feuerwehrmu-
seum in der die Traditionssammlung der Feu-
erwehr zusammen mit der alten Spritze ausge-
stellt wird. Da es sich um ein Gebäude der Kir-
chengemeinde handelt, kann dieser Wunsch 
nur mit der Errichtung einer neuen kleinen 
Trauerhalle am Friedhof/Chausseestraße ne-
ben dem Parkplatz einhergehen! 

Der Vorschlag ist bilateral zwischen den Beteiligten zu klären. 
Ggf. kommen auch andere Flächen oder ein Andocken an an-
dere Nutzungen (Bürgerhaus) für den Neubau eines kleines 
Museums in Frage, die im Rahmen der Maßnahme B6 eruiert 
werden können. 

abschließende Klärung über die Zukunft des 
Kulturhauses in der Siedlung Waltersdorf. Ob 
eine Sanierung oder ein kleiner Neubau präfe-
riert wird, soll anlässlich einer Sondersitzung 
des OB diskutiert werden. Der BM soll eingela-
den werden. 

Die Haltung zu diesem Vorschlag ist in der ortsansässigen Be-
völkerung geteilt. Der Vorschlag ist berücksichtigt in der Maß-
nahme D7. 

Spielplatzsituation in der Siedlung Waltersdorf 
ist unbefriedigend! Bitte prüfen, ob auf den Fi-
scherwiesen nicht ein Bolzplatz, eine kleine 
Festwiese bzw. ein Spielplatz für Kinder > 6 
Jahre errichtet werden kann. Ggf. kann dort 
auch ein kleines neues Gemeinschaftsge-
bäude errichtet werden. 

Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

kurzfristige Aufstellung einer Outdoor Tisch-
tennisplatte und eines kleinen Tores auf dem 
Gelände des Kulturhauses in der Siedlung 
Waltersdorf 

Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden und ggf. über die Umsetzung 
der Maßnahme G4 oder aus dem bestehenden Haushalt fi-
nanziert werden. 
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Technische Infrastruktur 
eine Fertigteilgarage o.ä. könnte als Lager für 
das Equipment des Feuerwehrvereins Rotberg 
dienen. Vorhandene Grundstücke der Ge-
meinde könnten als Standort Verwendung fin-
den und müssen nicht in unmittelbarer Nähe 
zum Feuerwehrdepot liegen. 

Weitere Flächen und Gebäude für die Feuerwehr können im 
Rahmen der Maßnahme B6 eruiert werden können.  

in der Siedlung Waltersdorf muss am Nadel-
baum ein Stromanschluss installiert werden 
(der alte vorhandene ist unbrauchbar und 
muss zurückgebaut werden) 

Dies kann direkt zwischen den Beteiligten abgestimmt wer-
den. 

Umwelt und Freiräume, Klima 
Mülleimer entlang der Hauptverkehrsstraßen 
im Hauptort Waltersdorf 

Der Vorschlag richtet sich an die Gemeinde und bedarf weite-
rer Prüfungen hinsichtlich der Erforderlichkeit. 

„Waldgürtel BER“ (Vorbild: Flughafen FFM) als 
aktiver Lärm- und Schallschutz 

Der Schallminderung von Vegetation ist gering. Es handelt 
sich zudem um bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
sodass deren Inanspruchnahme die landwirtschaftliche Pro-
duktion verdrängt.  

Aufwertung des „Friedhofs“ in Rotberg mit 
baulicher Veränderung der Trauerhalle 

Der Vorschlag bedarf weiterer Konkretisierung hinsichtlich der 
angestrebten Nutzung der Trauerhalle und dem erwarteten 
Erscheinungsbild. Erforderlich ist daraufhin eine Abstimmung 
mit dem Eigentümer. 

Bessere Pflege der Gehwege und Grünflächen 
im Ortsteil 

Es handelt sich um eine grünpflegerische Aufgabe, die in der 
Verantwortung der Gemeinde liegt und weiterer Angaben hin-
sichtlich des Bedarfs erfordert. 

Pflegemaßnahmen (Grasschnitt, Freischnitt, 
Totholzentnahme) der Grün- und Freiflächen 
in Rotberg stärker und nachhaltiger kontrollie-
ren 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Mähzyklen sind gefühlt für die Grünflächen in 
Rotberg (vor allem am Denkmal) zu gering 
und sollten erweitert werden 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. Seitens der Verwaltung ist zu prüfen, ob 
es sich hier um eine sogenannte Premiumfläche handelt. 

Gestaltungskonzept für die Grünfläche (Denk-
mal) in Rotberg mit Blumen, Ziersträuchern 
und Bäumen, Bänken und Wegen. Hier könnte 
ein kleiner zentraler Mittelpunkt entstehen mit 
öffentlichem Aushangkasten, Übersichtskarte 
für Radfahrer oder ein „schwarzes Brett“! 

Diese Nutzungen bzw. Funktionen sollten Thema bzw. Inhalt 
eines Konzepts für das gesamte Ortszentrum sein. Die Um-
setzung ist somit innerhalb der Maßnahme B6 möglich. 

Eine Gedenktafel der Opfer des 2. WK sollte in 
das Gestaltungskonzept in Rotberg integriert 
werden (Ansprechpartner für Opfer: Frau Krü-
ger) 

Die Umsetzung ist innerhalb der Maßnahme B6 möglich. 

es ist zu prüfen, ob zukünftig straßenbeglei-
tende Baumpflanzungen innerhalb von Wohn-
gebieten in Rotberg unter Ausschluss von 
früchtetragenden Bäumen und Sträuchern ge-
plant und umgesetzt werden können.  

Dieser Vorschlag wird im Rahmen zukünftiger bauleitplanver-
fahren geprüft. 

Pflegemaßnahmen in Rotberg (wie Gras-
schnitt und der Freischnitt von Sträuchern und 
Hecken im öffentlichen Straßenland) müssen 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 



Ortsteil Waltersdorf 
 

27 

stärker und nachhaltiger kontrolliert und durch-
geführt werden. Vor allem Bankette und öffent-
liche Plätze sollten einen vegetationsgerech-
ten Mähzyklus unterliegen, der möglichst 
ganzjährig einen akzeptablen Pflegezustand 
vermittelt. 
Bedarfsgerechte und regelmäßige Baumpflege 
durch die Eigentümer in der Siedlung Walters-
dorf 

Diesbezüglich besteht Verkehrssicherungspflicht. Darüber 
hinaus besteht keine weitergehende Verpflichtung zur Pflege 
von Bäumen. 

Regelmäßiger Freischnitt der Sträucher und 
Bäume im Bereich der Glascontainer in der 
Siedlung Waltersdorf durch die Gemeinde  

Es handelt sich um eine grünpflegerische Aufgabe, die in der 
Verantwortung der Gemeinde liegt und weiterer Angaben hin-
sichtlich des Bedarfs erfordert. 

Grabenreinigung in der Siedlung Waltersdorf 
durch Verband stärker und nachhaltiger kon-
trollieren 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Ursachen für beschränkte Reinigung in der 
Siedlung Waltersdorf ermitteln und im Falle 
von Anliegerzäunen Rückbau veranlassen 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Grabensohle in der Siedlung Waltersdorf kon-
sequent reinigen, da ansonsten Drainagen 
funktionslos werden 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

geeignete Absperrmaßnahmen am Graben als 
Barriere gegen Schweine in der Siedlung Wal-
tersdorf vorhalten (Ansprechpartner vor Ort: 
Herr Pahl) 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Kontrollen der Pflegemaßnahmen (Gras-
schnitt, Freischnitt, Totholzentnahme) in der 
Siedlung Waltersdorf stärker und nachhaltig 
kontrollieren 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Aufstellen von Bänken im Bereich des Angers 
der Siedlung Waltersdorf 

Der Vorschlag kann ggf. über die Umsetzung der Maßnahme 
G4 oder aus dem bestehenden Haushalt finanziert werden. 

Mähzyklen sind in der Siedlung Waltersdorf 
gefühlt für die Grünfläche (Dreieck) zu gering 
und sollten erweitert werden 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

ordnungsamtliche Maßnahmen gegen das 
Parken auf Grünflächen in der Siedlung Wal-
tersdorf intensivieren 

Der Vorschlag wird an das Ordnungsamt weitergeleitet. 

Gestaltungskonzept für die Grünfläche (Drei-
eck) in der Siedlung Waltersdorf mit Pflanzen 
und Bäumen, Bänken, Wegen und vielleicht 
eine kleine Schutzhütte. Hier könnte ein klei-
ner zentraler Mittelpunkt entstehen mit öffentli-
chem Aushangkasten, Übersichtskarte für 
Radfahrer oder ein „schwarzes Brett“! 

Ein solches Gestaltungskonzept wird gutachterlich begrüßt, 
ist aufgrund der Kleinteiligkeit aber keine INSEK-Maßnahme. 
Das Projekt kann ggf. auch ehrenamtlich vorangetrieben wer-
den. 

Haselnussstrauch in der Siedlung Waltersdorf 
bitte zurückschneiden 

Dieser Vorschlag wird an die verantwortlichen Stellen zur Prü-
fung weitergeleitet. 

Tab. 5: Bewertung den Ortsteil Waltersdorf betreffender Vorschläge aus der Bevölkerung (eigene Aus-
führungen) 
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6 Ortsteil Waßmannsdorf 

Vorschlag/Anregung Gutachterliche Bewertung 

Städtebauliche Struktur und Planungen 
Übergang/Puffer zwischen Gewerbeflächen 
und Wohnbauflächen 

Das INSEK sieht die gewerbliche Entwicklung in Waßmanns-
dorf vorrangig im Bereich der S-Bahn-Haltestelle. Zu den be-
standkräftigen Wohnnutzungen sollten Schutzabstände bzw. 
Puffer eingehalten werden. Die weitere Umsetzung bzw. Kon-
kretisierung erfolgt im Rahmen der Bauleitplanung. Inwieweit 
gewerbliche Nutzungen hinsichtlich ihrer Art und Größenord-
nung im Ortsteil von der Gemeinde gewollt sind, soll im Rah-
men der Strategieentwicklung für den Wirtschaftsstandort be-
antwortet werden (Maßnahme E1).  

Wohnen 
Schaffung altersgerechter Wohnungen Im Rahmen der Einrichtung eines Baulandmodells soll geprüft 

werden, in welchem Umfang barrierefreie Wohnungen bau-
leitplanerisch gesichert werden können. Der Vorschlag kann 
in den Maßnahmen A1, A6 und A7 berücksichtigt werden und 
durch entsprechende Festlegungen in Bebauungsplänen um-
gesetzt werden. 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Flächen für Kleingewerbe (statt große Gewer-
beformate) 

Der Vorschlag wird in der Maßnahme E6 umgesetzt. 

Nahversorgung am S-Bahnhof Kleinteilige Nahversorgungslösungen sind im Umfeld des 
Bahnhofes denkbar und können bei der Realisierung des 
Campus Waßmannsdorf (Maßnahme E3) umgesetzt werden. 
Für größere Märkte (Lebensmittelvollsortimenter) dürfte das 
Einzugsgebiet zu gering sein. 

Verkehr und Mobilität 
Verbesserung der Verkehrssicherheit und Ver-
kehrsberuhigung in der Rudower Straße 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Geschwindigkeitsreduzierung Richtung Klein-
ziethen (Haltestelle) 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Fußgängerweg zwischen Hauptort und Sied-
lung Ahornstraße/Str. des Friedens 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Sperrung des Birnenwegs für PKW-Verkehr Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Befestigung des Trampelpfades von Dorfstr. 
zu Rudower Straße 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Umgehungsstraße zwischen Rudower Straße 
und B96a als Entlastung des Ortskerns 

Die Konkretisierung dieses Vorschlags bleibt weiteren ver-
kehrsplanerischen Untersuchungen vorbehalten. 
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Verkehrsberuhigung im westlichen Teil der 
Dorfstraße 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Bildung, Soziales und Gesundheit 
Begegnungsstätte im Ort Dieser Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D3 aufge-

griffen werden. 
Kultur, Freizeit und Tourismus 
Trimm‐Dich‐Pfad/ Outdoor Fitnessgeräte in 
Verbindung mit der Sanierung des Gutsparks 

Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

Ausbau Spielplatz am Sportplatz und zentrale 
Begegnungsmöglichkeiten für Kinder 

Der Vorschlag kann innerhalb der Maßnahme D5 weiter kon-
kretisiert und umgesetzt werden. 

Errichtung eines Kulturzentrums  Dieser Vorschlag wurde in der Maßnahme D3 aufgegriffen. 
Technische Infrastruktur 
Beleuchtung des Fußweges entlang der Waß-
mannsdorfer Allee 

Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Trägers der Straßen-
baulast bzw. der Straßenverkehrsbehörde und bedarf weite-
rer Prüfungen. 

Umwelt und Freiräume, Klima 
Maßnahmen zur Vermeidung illegaler Müllent-
sorgung 

Vorrangig besteht Verantwortlichkeit beim öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger SBAZV und der Gemeinde. Gegebe-
nenfalls handelt es sich um ein strukturelles Problem, da bei-
spielsweise Müll illegal in großer Menge entsorgt wird, sodass 
weitere Informationen zum Umfang des Probleme erforderlich 
sind. 

Sanierung Gutspark Der Vorschlag bedarf weiterer Analysen und Untersuchungen 
hinsichtlich des Sanierungsbedarfs und des Finanzmittelbe-
darfs. 

Nutzung der Brachflächen auf den ehemaligen 
Rieselfeldern als Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen und Bepflanzung mit Bäumen 

Der Vorschlag bedarf weiterer Analysen und Untersuchungen 
insbesondere zur Eigentumssituation. 

Tab. 6: Bewertung den Ortsteil Waßmannsdorf betreffender Vorschläge aus der Bevölkerung (eigene 
Ausführungen) 
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